
— in geeigneten Fallen die Verbindung des Strafgefan
genen zu seinem früheren Arbeitskollektiv in diffe
renzierten Formen zu gewährleisten.

4. Bei dem Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen 
besteht darüber hinaus die Aufgabe
— eine qualifizierte Berufsausbildung zu gewährleisten;
— durch Zirkel, Arbeitsgemeinschaften und andere For

men der politisch-kulturellen Bildung die polytech
nische, allgemeinbildende und weltanschauliche Er
ziehung zu fördern.

Diese Prinzipien sollen auch bei Erwachsenen ange 
wandt werden, die das 21. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben und deren Freiheitsstrafe in besonderen 
Abteilungen der Strafvollzugseinrichtungen außerhalb 
der Jugendhäuser vollzogen wird.
Die mit der Aufsicht und Erziehung Strafgefangener be
auftragten Angehörigen des Ministeriums des Innern 
sind für ihre Tätigkeit besonders auszuwählen. Sie müs
sen ein gutes politisches und Allgemeinwissen haben, 
pädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Für 
den Vollzug der Freiheitsstrafe an Jugendlichen sind 
besonders qualifizierte Erzieher und erfahrene Berufs
pädagogen einzusetzen.

II

Die Differenzierung des Strafvollzuges

1. Der Vollzug von Freiheitsstrafen ist nach dem Charak
ter und der Schwere der Straftaten in drei verschiede
nen Vollzugsarten durchzuführen. Sie unterscheiden 
sich durch

die Ordnungs- und die Disziplinarbestimmungen, 
die Formen der Organisation und der Art der Arbeit 
sowie der politisch-kulturellen Erziehung.

2. Es ist zu differenzieren nach
a) Kategorie I

— für Strafgefangene, die wegen der Schwere ihrer 
friedens- und staatsfeindlichen Handlung zu einer 
Freiheitsstrafe von 3 Jahren und mehr verurteilt 
worden sind;
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